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EuGH erlaubt nachträgliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Von RAin Felicia Petersen, Frankfurt am Main 
 

Urteil vom 26.7.2017 – C196/16 und C197/16 

 
Mit Urteil vom 26. Juli 2017 hat sich der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) zu der Frage ge-
äußert, ob das Unionsrecht der nachträglichen 
Legalisierung einer Anlagengenehmigung ent-
gegensteht, wenn eine (nach Unionsrecht) er-
forderliche Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
lassen und erst nach Errichtung der Anlage 
nachgeholt wird. 

In dem Vorhabenentscheidungsverfahren auf 
Ersuchen eines italienischen Verwaltungsge-
richts ging es um zwei Biogasanlagen. Im Ge-
nehmigungsverfahren war aufgrund einer uni-
onsrechtswidrigen Vorschrift des italienischen 
Rechts auf eine UVP – mit der Begründung, die 
Anlagen seien zu klein – verzichtet worden. Die 
Genehmigungen wurden daher im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren für nichtig erklärt. 
Die zuständige Behörde führte daraufhin eine 
UVP durch und gelangte zu dem Ergebnis, 
dass keine nachteiligen Umweltauswirkungen 
durch die Anlagen zu erwarten seien. Die Anla-
gen waren zu diesem Zeitpunkt bereits errichtet 
und zeitweise in Betrieb. Gegen dieses Vorge-
hen zog die betroffene italienische Gemeinde 
vor Gericht, welches den Fall dem EuGH mit 
der Frage vorlegte:  

„Ist angesichts von Art. 191 AEUV und Art. 2 
der Richtlinie 2011/92 die Durchführung eines 
Verfahrens zur Prüfung der Erforderlichkeit ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung (und mög-
licherweise die Umweltverträglichkeitsprüfung) 
nach der Errichtung der Anlage mit dem Uni-
onsrecht vereinbar, wenn die Genehmigung 
von einem nationalen Gericht wegen fehlender 
Durchführung der Prüfung der Erforderlichkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung für nichtig 
erklärt wurde, weil diese Prüfung auf der 
Grundlage von unionsrechtswidrigen nationalen 
Vorschriften ausgeschlossen worden war?“ 

Das vorlegende Gericht wollte also wissen, ob 
das EU Recht es verbiete, das Unterbleiben 
einer erforderlichen Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach der Nichtigerklärung der für diese 
Anlage erteilten Genehmigung dadurch zu hei-
len, dass diese Prüfung nach dem Bau und der 
Inbetriebnahme der Anlage nachgeholt wird. 

Zu dieser Frage befand der EuGH, dass die 
Mitgliedstaaten die rechtswidrigen Folgen einer 
unterlassenen UVP beheben müssten. Das 
Unionsrecht verbiete nicht, dass nach dem Bau 
und der Inbetriebnahme einer Anlage zu ihrer 
Legalisierung nachträglich eine UVP durchge-
führt werde. Dabei sei jedoch sicherzustellen, 
dass auf diese Weise nicht das Unionsrecht 
umgangen werde. Zudem dürfe die UVP nicht 
nur die künftigen Umweltauswirkungen der An-
lage umfassen, sondern müsse auch die seit 
der Errichtung der Anlage eingetretenen Um-
weltauswirkungen berücksichtigen. 

Die Entscheidung basiert auf folgendem rechtli-
chen Hintergrund: 
Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2011/92/EU (der 
durch die UVP-Änderungsrichtlinie 2014/52/EU 
unberührt blieb) verlangt, dass die Mitgliedstaa-
ten die erforderlichen Maßnahmen treffen müs-
sen, um zu gewährleisten, dass vor Erteilung 
der Genehmigung bestimmter öffentlicher und 
privater Projekte ggf. einer UVP unterzogen 
werden. Die Notwendigkeit für die zeitlich vor-
gelagerte Prüfung besteht darin, dass die zu-
ständige Genehmigungsbehörde bei ihrer Ent-
scheidung auf die Erkenntnisse über die Um-
weltauswirkungen des Projekts zurückgreifen 
können soll. Nur so ist gewährleistet, dass Um-
weltbelastungen von vornherein vermieden 
werden können. 

Der Gerichtshof hatte jedoch bereits bei ande-
rer Gelegenheit entschieden, dass das Unions-
recht nationalen Vorschriften grundsätzlich 
nicht entgegenstehe, die in bestimmten Fällen 
die Legalisierung unionsrechtswidriger Vorgän-
ge oder Handlungen zulassen. Diese Option 
dürfe aber nur eingeräumt werden, wenn den 
Betroffenen dadurch keine Gelegenheit gebo-
ten wird, das Unionsrecht zu umgehen oder 
nicht anzuwenden (vgl. EuGH, Urteil vom 
03.07.2008 – Rs C-215/06 – Kommission/ Ir-
land, Rn. 57; EuGH, Urteil vom 15.01.2013 – 
Rs C-416/10 – Krizan, Rn. 87). 

Abschließend bleibt das Gericht bei der Fest-
stellung, dass es nun Sache des italienischen 
Gerichts ist zu beurteilen, ob diese Anforderun-
gen mit der nachträglichen UVP der Biogasan-
lagen ausreichend erfüllt worden sind: 

„In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass der Umstand, dass die be-
treffenden Unternehmen die notwendigen 
Schritte unternommen haben, um für ihr Projekt 
gegebenenfalls eine Umweltverträglichkeitsprü-



                              Recht der Natur-Schnellbrief 205 – November/Dezember 2017                  63 
 
 
 

 

fung durchführen zu lassen, dass die Weige-
rung der zuständigen Behörden, diesen Anträ-
gen nachzukommen, auf nationale Bestimmun-
gen gestützt wurde, deren Unionsrechtswidrig-
keit erst später durch ein gerichtliches Urteil 
festgestellt wurde, und das der Betrieb der An-
lagen ausgesetzt wurde, eher nicht dafür 
spricht, dass die vorgenommenen Legalisierun-
gen nach nationalen Recht nicht unter ähnli-
chen Bedingungen zulässig waren.“ 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
der EuGH nicht verbietet, dass nach dem Bau 
und der Inbetriebnahme der betreffenden Anla-
ge zu deren Legalisierung eine UVP durchge-
führt wird, sofern die nationalen Vorschriften 
den Betreffenden nicht die Gelegenheit bieten, 
das Unionsrecht zu umgehen oder nicht anzu-
wenden. Außerdem muss die zur Legalisierung 
durchgeführte Prüfung nicht nur die künftigen 
Umweltauswirkungen dieser Anlage, sondern 
auch die seit deren Errichtung eingetretenen 
Umweltauswirkungen umfassen. 

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass das 
geschriebene Richtlinienrecht praktisch keine 
Vorstellung darüber besitzt, wie die Rechtslage 
im Falle des formellen oder des materiellen 
Verstoßes zu betrachten ist. Die europäische 
UVP-Richtlinie, welche auch die Grundlage des 
deutschen Rechts ist, trifft zur Frage einer mög-
lichen Heilung durch eine nachträgliche UVP 
keine explizite Aussage. Es gibt ein gravieren-
des Defizit des unionsrechtlichen Sanktions-
rechts – und auch die genauen Voraussetzun-
gen für die Zulässigkeit einer nachträglichen 
UVP sind nicht festgelegt. Dies müsste sinn-
vollerweise die Rechtsprechung des EuGH 
noch konkretisieren. 

Das deutsche Recht sieht keine eigenständige 
nachträgliche UVP nach Abschluss des gericht-
lichen Verfahrens vor. Das BVerwG ging bisher 
davon aus, dass lediglich die UVP-Vorprüfung, 
nicht aber eine erforderliche UVP im gerichtli-
chen Verfahren nachgeholt werden könne 
(BVerwG, Urteil vom 20.8.2008 – 4 C 11.07, 
Rn. 26). Da die deutschen Gerichte diese Mei-
nung auf europarechtliche Überlegungen ge-
stützt haben, erscheint es nicht ausgeschlos-
sen, dass die Rechtsprechung dies nun ändern 
könnte. Es wäre somit denkbar, dass zukünftig 
unter den oben genannten engen Vorausset-
zungen eine UVP im Einzelfall nachholbar ist. 
Die Entwicklung der nationalen Rechtspre-
chung bleibt jedoch abzuwarten. 

EU-Beschwerde wegen deutscher 
Schlechtumsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie 

Von Dr. Thomas Ormond, Frankfurt am Main 

1. Zum Hintergrund  

Seit dem Jahr 2000 wird der europäische Ge-
wässerschutz maßgeblich bestimmt durch die 
Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik. Diese 
heute kurz als „EU-Wasserrahmenrichtlinie“ 
(WRRL) bezeichnete Vorschrift verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, eine regelmäßige Bestands-
aufnahme der Qualität ihrer Gewässer (d.h. 
Oberflächen- und Küstengewässer sowie 
Grundwasserkörper) zu machen, eine Ver-
schlechterung zu verhindern und mit geeigne-
ten Maßnahmen grundsätzlich bis Ende 2015 
einen guten Gewässerzustand zu erreichen. 
Ausnahmen und Fristverlängerungen – längs-
tens bis zum Jahr 2027 - werden unter be-
stimmten Bedingungen zugelassen. Zur Errei-
chung der Qualitätsziele müssen die Mitglied-
staaten alle sechs Jahre aktualisierte Bewirt-
schaftungspläne und Maßnahmenprogramme 
für die Flussgebietseinheiten auf ihrem Territo-
rium aufstellen und der EU-Kommission mittei-
len, damit diese die Fortschritte überprüfen 
kann. 

Deutschland hat seine formalen Verpflichtun-
gen, was Planaufstellung und Information der 
EU betrifft, pünktlich erfüllt. Allerdings ist der 
tatsächliche Zustand der Gewässer weit von 
den Zielen entfernt, die eigentlich schon er-
reicht sein sollten. So war der ökologische Zu-
stand der deutschen Flüsse und Bäche 2015 
nur in 6,7 % der Fälle gut oder sehr gut, weni-
ger als in den meisten anderen EU-Staaten. 
Der chemische Zustand lag sogar bei 100 % 
der Oberflächengewässer im „nicht guten“ Be-
reich, vor allem aufgrund der allgegenwärtigen 
Belastung von Gewässerlebewesen mit Queck-
silber, das in früheren Jahrzehnten durch Koh-
leverbrennung in die Umwelt gelangt ist. Und 
selbst beim besser geschützten Grundwasser 
waren 36 % der Wasserkörper zu sehr ver-
schmutzt, um einen chemisch guten Zustand zu 
erreichen.1 Mögen viele dieser Probleme auf 

                                                
1
   Umweltbundesamt (Hrsg.), Die Wasserrahmenrichtli-

nie. Deutschlands Gewässer 2015, veröff. im Internet 

unter: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medi

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasserpolitik&action=edit&redlink=1
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publikationen/final_broschure_wasserrahm_enrichtlinie_bf_112116.pdf
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Erblasten vergangener Umweltsünden zurück-
geführt werden können, so gibt es doch auch 
viel begründete Kritik an der gegenwärtigen 
deutschen Politik, die z.B. kaum gegen die 
Wasserverschmutzung durch die Landwirt-
schaft vorgeht oder sogar aktiv Verschlechte-
rungen zulässt, etwa durch großflächige Vertie-
fung von Elbe und Weser zugunsten der Schiff-
fahrt. Im Fall der Weservertiefung ist Deutsch-
land auch vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) wegen Verletzung der Wasserrahmen-
richtlinie verurteilt und zu Nachbesserungen 
veranlasst worden.2 
 
2. Die EU-Beschwerde von BUND und NABU 

Vor diesem Hintergrund haben die Bundesver-
bände von BUND und NABU die Anwaltskanz-
lei Baumann beauftragt, Beschwerde bei der 
EU-Kommission gegen die deutsche Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie einzulegen. 
Die Leipziger Rechtsanwältin Franziska Heß 
hat unter Benutzung des Kommissions-Formu-
lars für Beschwerden gegen EU-Rechtsver-
stöße einen 36-seitigen Schriftsatz formuliert, 
der auf den Internetseiten der Umweltverbände 
abrufbar ist.3 Dem zugrunde liegt einerseits 
eine Auswertung der Bewirtschaftungspläne 
und Maßnahmenprogramme der Bundesländer 
für den Sechsjahreszyklus 2015-2021, anderer-
seits eine rechtsgutachtliche Prüfung des Bun-
deswasserstraßengesetzes, das insgesamt als 
europarechtswidrig kritisiert wird. Diese Rüge 
wird als erster Teil an den Anfang der Be-
schwerde gestellt. Dahinter folgt im zweiten Teil 
eine Aufzählung der einzelnen Mängel, die 
nach Meinung der Beschwerdeführer die Be-
wirtschaftungsplanung in Deutschland europa-
rechtswidrig machen. 

Die Beschwerde wurde im August 2017 bei der 
Kommission eingereicht. Über eine Reaktion ist 
noch nichts bekannt. Es ist aber zu erwarten, 
dass die Beschwerdegründe bei der jetzt ohne-
hin anstehenden Überprüfung der Pläne und 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf ihre Kon-
formität mit der Wasserrahmenrichtlinie eine 
Rolle spielen werden. 

                                                                            
en/1968/publikationen/final_broschure_wasserrahm_enric

htlinie_bf_112116.pdf,  S. 54, 58, 70. 
2
 Urteil vom 1.7.2015 – Rs. C-461/13; vgl. RdN-SB 191, 

S. 38 ff. 
3
 https://www.bund.net/fileadmin/ 

user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_eu-

beschwerde.pdf ; 

https://www.nabu.de/news/2017/08/22908.html.  

3. Europarechtswidrigkeit des Bundeswas-
serstraßengesetzes (WaStrG) 

Erster Beschwerdepunkt ist die Formulierung in 
§§ 8 Abs. 1 und 12 Abs. 7 WaStrG, wonach die 
Bewirtschaftungsziele der Wasserrahmenricht-
linie bei Unterhaltungs- oder Ausbaumaßnah-
men an einer Bundeswasserstraße „zu berück-
sichtigen“ sind. Die Umweltverbände machen 
geltend, dass eine bloße Berücksichtigungs-
pflicht rechtlich nicht ausreichend sei, weil die 
Ziele der WRRL verbindlich von den Mitglied-
staaten umzusetzen seien und dies – wie der 
EuGH in seinem Weservertiefungs-Urteil klar-
stellte – auch schon auf der Ebene einzelner 
Projektzulassungen erfolgen müsse, z.B. durch 
eine Versagung der Zulassung, wenn das Vor-
haben eine Verschlechterung des Gewässerzu-
stands verursache. Das Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) hat in seiner auf das EuGH-
Urteil folgenden Entscheidung zur Weservertie-
fung4 ebenfalls hierin einen Mangel des Bun-
deswasserstraßengesetzes gesehen, aber ver-
sucht, ihn durch „richtlinienkonforme Ausle-
gung“ im Sinne einer strikten Beachtenspflicht 
zu beheben. Die Begründung der EU-Be-
schwerde verweist aber darauf, dass nach der 
Rechtsprechung des EuGH5 die richtlinienkon-
forme Auslegung durch ein nationales Gericht 
nicht als ordnungsgemäße Erfüllung der Um-
setzungsverpflichtung angesehen werden kann, 
da sie allein nicht die Klarheit und Bestimmtheit 
aufweist, um dem Erfordernis der Rechtssi-
cherheit zu genügen. Mit anderen Worten: Oh-
ne eine Gesetzesänderung im WaStrG wird 
Deutschland seinen EU-rechtlichen Verpflich-
tungen nicht gerecht werden. 

Darüber hinaus beklagt die Beschwerde von 
BUND und NABU, dass es in Deutschland an 
einer integrierten Gewässerbewirtschaftung für 
Bundeswasserstraßen fehle, weil die Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 
sich nur für die Verkehrsfunktion der Wasser-
straßen zuständig fühle und das „Kompetenz-
gewirr“ mit den Wasserbehörden der Länder 
eine effektive Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie verhindere. In diesem Punkt darf man 
gespannt sein, wie die Kommission die Rechts- 
und Sachlage in der Bundesrepublik beurteilen 
wird: Tatsächlich hat sich die WSV ja von ihrem 

                                                
4
 Urteil vom 11.8.2016 – 7 A 1.15, NuR 2016, 845 (860). 

5
 Zitiert wird das EuGH-Urteil vom 30.6.2016 – Rs. C-

648/13 (Kommission ./. Polen), Rdnr. 79. Auch dieses 

Urteil betrifft die unvollständige Umsetzung der Wasser-

rahmenrichtlinie. 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publikationen/final_broschure_wasserrahm_enrichtlinie_bf_112116.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publikationen/final_broschure_wasserrahm_enrichtlinie_bf_112116.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_eu-beschwerde.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_eu-beschwerde.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/fluesse/fluesse_wrrl_eu-beschwerde.pdf
https://www.nabu.de/news/2017/08/22908.html
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früheren Rollenverständnis, das seit einem 
Jahrzehnt auch nicht mehr im WaStrG veran-
kert ist, inzwischen weitgehend gelöst und mit 
dem Bundesprogramm „Blaues Band Deutsch-
land“ vom Februar 2017 ihre Umweltschutzauf-
gaben im Prinzip anerkannt. Allerdings ist die 
finanzielle und personelle Ausstattung der Ver-
waltung dieser neuen Aufgabenstellung bisher 
nicht gefolgt, und es gibt in der Tat weiterhin 
Probleme bei der Kompetenzabgrenzung zwi-
schen Bund und Ländern. Ob solche, bei Um-
weltbehörden in Europa ziemlich häufige Män-
gel für eine Verurteilung als EU-rechtswidrig 
ausreichen, bleibt abzuwarten. 
 
4. Hauptkritikpunkte in der Bewirtschaf-
tungsplanung: Ausklammerung der Klein-
gewässer; fehlende Begründungen und 
Maßnahmen; exzessive Fristverlängerungen 

Der zweite Teil der Beschwerde beginnt bei 
einem ganz anderen Themenkomplex, nämlich 
der Ausklammerung von Kleingewässern von 
den Verpflichtungen der Umweltziele nach der 
Wasserrahmenrichtlinie. Die Beschwerdeführer 
monieren, dass Fließgewässer mit einem Ein-
zugsgebiet von weniger als 10 km² und Seen, 
die kleiner als 0,5 km² sind, in Deutschland 
nicht etwa größeren Wasserkörpern, mit denen 
sie in Verbindung stehen, zugerechnet werden, 
sondern bei Bestandsaufnahme, Berichterstat-
tung und Maßnahmenplanung gänzlich unbe-
rücksichtigt bleiben. Diese arbeitssparende 
Verwaltungspraxis, die letztlich z.B. bei Fließ-
gewässern nur 127.000 von rund 400.000 km 
Gesamtlänge erfasst, wird in der Beschwerde 
als Verletzung der Wasserrahmenrichtlinie be-
anstandet. 

Weitere Kritikpunkte der Beschwerde betreffen 
die für einige Oberflächengewässer noch feh-
lenden Daten und Bewertungsergebnisse     
(Nr. II.2), teilweise lückenhafte Angaben zu 
Stressoren und Maßnahmen sowie fehlende 
Begründungen für weniger strenge Umweltziele 
(Nr. II.3), die fehlende Planung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Erreichung der Um-
weltziele (Nr. II.4), die nach Ansicht der Be-
schwerdeführer zu intensiven und unbegründet 
in Anspruch genommenen Fristverlängerungen 
(Nr. II.5) und die fehlende oder nicht nachvoll-
ziehbare Überprüfung der Einstufung als künst-
lich oder erheblich veränderter Oberflächen-
wasserkörper (Nr. II.6). 

Während die unter II.2, 3 und 6 beklagten Män-
gel noch als Detailprobleme und marginale Un-

genauigkeiten in einem aufwändigen Epochen-
projekt abgetan werden könnten, werden vor 
allem in II.4 und II.5 tatsächlich gravierende 
Umsetzungsdefizite angesprochen. Die Be-
schwerde identifiziert als zentrales Problem 
hierbei, dass aufgrund des Freiwilligkeitsprin-
zips in Deutschland zu wenige Maßnahmen 
umgesetzt werden (S. 18). Nicht ganz korrekt 
wird moniert, dass es keine verbindlich festge-
setzten Maßnahmenträger gebe, die Maßnah-
menumsetzung in Deutschland nicht verpflich-
tend sei und die Maßnahmenprogramme nur 
den Status fachlicher Empfehlungen hätten 
(tatsächlich bestimmen die einschlägigen Lan-
deswassergesetze zumeist eine Verbindlichkeit 
für Behörden oder etwa in Hessen für öffentli-
che Planungsträger). Am Beispiel mehrerer 
Bundesländer weist die Beschwerde aber zu 
Recht darauf hin, dass die erforderlichen Maß-
nahmen zum größten Teil (z.B. in Hessen 80 % 
der Strukturverbesserungen an Fließgewäs-
sern) noch nicht umgesetzt und zumeist noch 
nicht einmal begonnen wurden, und dass in 
vielen Fällen noch nicht feststeht, wer Maß-
nahmen zur Verbesserung der Gewässerstruk-
tur durchführen und finanzieren wird. Der durch 
solche Organisationsmängel und durch die rei-
ne Freiwilligkeit auch bei der Inanspruchnahme 
von Zuschüssen entstehende Rückstau macht 
die weitere Planung zur Umsetzung im nächs-
ten Sechsjahreszyklus (2021-2027) von vornhe-
rein unrealistisch. 
 
5. Schlussbemerkung  

Auf die bei den verschiedenen Bundesländern 
festgestellten Planungsmängel kann hier nicht 
im Einzelnen eingegangen werden. Allerdings 
fällt ins Auge, dass die Beschwerde sich fast 
ausschließlich auf den Bereich der Oberflä-
chengewässer und hier vor allem auf die Defizi-
te bei der Planung und Umsetzung von Struk-
turverbesserungen (Renaturierungen) kon-
zentriert. Das mag bei einer von Naturschutz-
verbänden erhobenen Vertragsverletzungsbe-
schwerde verständlich sein, sollte aber nicht 
den Blick darauf verstellen, dass viele der deut-
schen Bewirtschaftungspläne und insbesondere 
die Maßnahmenprogramme weitere eklatante 
Lücken aufweisen, die auch rechtlich relevant 
sind.  

Während man den Bundesländern bei Gewäs-
serrenaturierungen bescheinigen kann, dass 
sie zahlreiche notwendige Maßnahmen zumin-
dest schon einzeln aufgelistet und kartiert ha-
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ben, und bei der Gewässerbelastung durch 
kommunale Kläranlagen die Anstrengungen 
etwa zur Phosphorreduzierung schon jetzt bis 
zu anlagenspezifischen Grenzwerten konkreti-
siert werden, ist der Befund im Bereich Grund-
wasserschutz weitaus negativer.  

Hier ist das Spektrum der vorgesehenen Maß-
nahmen gegen Nitrat- und Pestizidbelastungen 
durch die Landwirtschaft sogar in „Hotspots“ 
der Grundwasserbelastung kaum hinausge-
kommen über freiwillige Angebote zur Beratung 
von Landwirten oder zur Gewährung von Zu-
schüssen für den Zwischenfruchtanbau. Ver-
bindliche Anordnungen, Verbote und Beschrän-
kungen der Landbewirtschaftung tauchen als 
Maßnahmen zur Erreichung einer Trendumkehr 
bei der Schadstoffbelastung des Grundwassers 
noch nicht einmal begrifflich auf, ebenso wenig 
wie systematische Kontrollen oder Sanktionen 
für den Fall, dass beratungsresistente Landwir-
te eine Trendumkehr unmöglich machen.  

Dieser Mangel an verbindlichen Maßnahmen 
gerade gegenüber den Hauptverursachern des 
schlechten Zustands vieler Wasserkörper ist 
von der EU-Kommission bereits mehrfach in 
Besprechungen mit deutschen Regierungsver-
tretern beanstandet worden. Insofern hätte es 
nahegelegen, auch in dieser EU-Beschwerde 
verstärkt darauf einzugehen. Das ist zwar leider 
nicht geschehen, aber man darf annehmen, 
dass die EU-Kommission die offensichtlichen 
Verstöße Deutschlands gegen die Wasserrah-
menrichtlinie auch unabhängig von den Inhalten 
einer NGO-Beschwerde zum Gegenstand eines 
Vertragsverletzungsverfahrens machen wird. 
Zumindest in Bezug auf die Oberflächengewäs-
ser dürfte der vorliegende Schriftsatz dafür 
wertvolle Argumentationshilfe geliefert haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den relativen Verfahrensfehlern der 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

Von RA Patrick Habor, Göttingen 
 

Mit dem neugefassten Umweltrechtsbehelfs-
gesetz (UmwRG)6 sind viele Fragen zur Reich-
weite der Rechte der von einer Vorhaben-
genehmigung Betroffenen aufgeworfen wor-
den, die nun auf eine gerichtliche Klärung 
warten. Im Folgenden geht es insbesondere um 
das Rügerecht aus § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
i.V.m. Abs. 1a Satz 1 UmwRG. 

Zweifel daran, dass sich die Betroffenen im 
Rahmen einer ansonsten zulässigen Klage auf 
die Verletzung der sogenannten absoluten 
Verfahrensfehler einer durchgeführten Umwelt-
verträglichkeitsprüfung ([UVP) berufen können, 
haben sich als nicht berechtigt erwiesen. Zu 
den absoluten Verfahrensfehlern zählt das 
pflichtwidrige Unterbleiben einer UVP ebenso 
wie das Unterbleiben einer erforderlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der UVP 
sowie andere Verfahrensfehler, die nach „Art 
und Schwere“ vergleichbar sind und „der 
betroffenen Öffentlichkeit die Möglichkeit der 
gesetzlich vorgesehenen Beteiligung am Ent-
scheidungsprozess genommen“ haben (§ 4 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwRG). Zwar stünde es 
nach den Vorgaben des Unionsrechts dem 
nationalen Gesetzgeber jedenfalls in Bezug auf 
die Individualklagen Betroffener frei, die Gel-
tendmachung derartiger Fehler „auf subjektive 
Rechte zu beschränken“7, eine solche Be-
schränkung existiert aber nach nationalem 
Recht gerade nicht. Der 7. Senat des BVerwG 
hat vielmehr entschieden, die Frage, ob der 
Verzicht auf den erforderlichen Zusammenhang 
zwischen der Rechtswidrigkeit der Genehmi-
gungsentscheidung und der Verletzung in 
eigenen Rechten unionsrechtlich geboten ist, 
sei „angesichts der in § 4 Abs. 3 UmwRG 
getroffenen Grundentscheidung des nationalen 
Gesetzgebers für die Anwendbarkeit des § 4 
Abs. 1 UmwRG auf Rechtsbehelfe von 
Beteiligten nach § 61 Nr. 1 und 2 VwGO ohne 
Bedeutung“8. Indem also auf einen Rechtswi-
drigkeitszusammenhang ausdrücklich verzichtet 

                                                
6
 Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen 

in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 

2003/35/EG in der Fassung der Bekanntmachung vom  

23. August 2017 (BGBl. I S. 3290). 
7
 EuGH, Urteil vom 15.10.2015- C-137/14 -, juris, Rn. 33. 

8
 BVerwG, Urteil vom 22.10.2015-7 C 15.13 -, juris, Rn 

23 ff. 

http://dejure.org/gesetze/UmwRG/4.html
http://dejure.org/gesetze/UmwRG/4.html
http://lexetius.com/VwGO/61
http://lexetius.com/VwGO/2
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wird, können sich die Betroffenen, ohne in ihren 
Rechten verletzt zu sein, im Rahmen ihrer 
ansonsten zulässigen Anfechtungsklagen (also 
dann, wenn zumindest die Möglichkeit einer 
Verletzung in eigenen Rechten besteht) auf die 
Einhaltung von Verfahrensvorschriften des 
UVPG berufen. Zwar bezieht sich das BVerwG 
im Rahmen seiner insofern eindeutigen Aus-
sage nur auf die absoluten Verfahrensfehler. 
Dies dürfte aber seine Begründung darin 
finden, dass die Vorschrift des § 4 Abs. 1a 
UmwRG zu den übrigen, relativen Verfahrens-
fehlern in Umsetzung der Vorgaben der Altrip-
Entscheidung des EuGH9 erst wenige Wochen 
nach der zitierten Entscheidung ab dem 
26.11.2015 in Kraft getreten ist.10 

Dennoch wird vertreten, dass ein Zusam-
menhang zwischen einem relativen Verfahrens-
fehler und einer Verletzung von Rechten der 
Betroffenen bestehen muss, damit diese die 
Aufhebung einer Genehmigungsentscheidung 
verlangen können. Ein solcher Fehler liegt u. a. 
dann vor, wenn das Verfahren der UVP den 
vorgegebenen Katalog der zu prüfenden 
Kriterien nicht in der gebotenen Art und Weise 
abarbeitet, also auch dann, wenn z. B. die 
Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets oder Vo-
gelschutzgebietes nicht fehlerfrei ermittelt und 
bewertet wird.11 

So vertritt das VG Gießen12, Betroffene könnten 
sich auf die fehlerhafte bzw. fehlende Prüfung 
der FFH-Verträglichkeit im Zuge der durch-
geführten UVP nicht berufen, weil es insofern 
an einer eigenen Rechtsverletzung mangele. 
„In der Regel“ sei (nur?) bei einem absoluten 
Verfahrensfehler eine Rechtsverletzung der 
betroffenen Nachbarn gegeben. Inhaltliche, 
materielle Fehler bei der Bewertung der 
Umweltauswirkungen des Vorhabens nach § 12 
UVPG seien keine relativen Verfahrensfehler im 
Sinne des § 4 Abs. 1a UmwRG, auf die sich der 

                                                
9
 Urteil vom 07.11.2013 – C 72/12H  - juris. 

10
 Artikel 1 des - Gesetz zur Änderung des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes zur Umsetzung des Urteils des 

Europäischen Gerichtshofs vom 7. November 2013 in der 

Rechtssache C-72/12 (UmwRGÄnd), G. v. 20.11.2015, 

BGBl. I S. 2069 (Nr. 46). 
11

 Das BVerwG, Beschluss vom 10.7.2017 – 7 B 14/16 -, 

juris, hat aktuell die Revision gegen ein Urteil des OVG 

Sachsen Anhalt vom 06.7.2016 -2 L 84/16 – juris, zuge-

lassen, um zu klären, ob und inwieweit eine unterlassene 

oder fehlerhafte FFH-Vorprüfung einen Verfahrensfehler 

im Sinne von § 4 Absatz 1 Nr. 3 oder Absatz 1a UmwRG 

begründen kann. 
12

 Beschluss vom 26.9.2017 – 3 L 5684/17.GI -, juris 

private Betroffene berufen könne. Wie und wo  
die gedankliche Trennung eines inhaltlichen 
Fehlers im Sinne dieser Norm von deren 
verfahrensrechtlicher Bedeutung erfolgen kann, 
erläutert das VG nicht. Das VG übersieht, dass 
§ 12 UVPG keineswegs materielles Recht defi-
niert, sondern wie alle Vorschriften des Recht 
der UVP reines Verfahrensrecht darstellt13. Die 
Bewertung der Umweltauswirkungen im 
Verfahren der UVP auf Basis der zusam-
menfassenden Darstellung bildet die Grundlage 
für die (materiell-rechtliche) Entscheidung der 
Behörde. 

Der Verweis des VG Gießen auf den 
Schutzzweck der Normen des UVPG wird der 
dogmatischen Besonderheit des § 4 Abs. 1a 
UmwRG nicht gerecht. Hier findet sich eine 
eigene Fehlerfolgenregelung außerhalb des 
§ 113 VwGO. In Abweichung von der Regel, 
dass nur diejenigen sich auf einen Rechtsfehler 
berufen können, die durch diesen Fehler in 
ihren Rechten verletzt sind, gilt für die relativen 
UVP-Verfahrensfehler, dass die Aufhebung 
einer Genehmigung, die unter einem solchen 
Fehler leidet, dann nicht beansprucht werden 
kann, wenn offensichtlich ist, dass diese 
Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht 
beeinflusst hat. Können die Gerichte jedoch 
nicht aufklären, ob eine solche Offensicht-
lichkeit vorliegt, wird vermutet, dass der Fehler 
kausal war. 

Das OVG NRW14 hat demnach auch keinerlei 
Zweifel daran erkennen lassen, dass der 
betroffene Grundstücksnachbar sich auf eine 
verfahrensfehlerhaft durchgeführte UVP auch 
unabhängig von einer Verletzung materieller 
subjektiver Rechte berufen kann. Dieses 
Rügerecht ergibt nach Auffassung des 8. Se-
nates des OVG NRW aus § 4 Abs. 3  Satz 1  
Nr. 1 i.V.m. Abs. 1a Satz 1 UmwRG, wobei 
„diese Regelungen im Lichte des – indivi-
dualschützende Verfahrensrechte verleihenden 
– Unionsrechtes auszulegen [sind] und […] 
dem Antragsteller ein selbstständig durch-
setzbares, absolutes Verfahrensrecht ein[räu-
men].“ Aus dem Sinn und Zweck der zugrunde 
liegenden unionsrechtlichen Vorschriften folge, 
dass Fehler bei der Ermittlung der Auswir-
kungen eines Vorhabens auf jedwedes Schutz-
gut des Gesetzes über die Umweltverträg-

                                                
13

 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 12.12.2007 - 9 B 2.07 -, 

juris, 
14

 OVG NRW, Beschluss vom 25.10.2017 - 8 B 705/17 -, 

juris. 

https://www.buzer.de/outb/bgbl/2069151.htm
https://www.buzer.de/s1.htm?g=nr+46.2015
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lichkeitsprüfung relevant sein können, unab-
hängig davon, ob der Nachbar selbst betroffen 
ist. Weiter heißt es in der Entscheidung, der 
Betroffene könne sich auf diese Verfahrens-
fehlerhaftigkeit auch berufen, weil eine ein-
schränkende Regelung das UmwRG, wonach 
die Aufhebung einer Entscheidung nur verlangt 
werden kann, wenn der Verfahrensfehler dem 
Betroffenen die Möglichkeit der gesetzlich 
vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungs-
prozess genommen habe, für relative Verfah-
rensmängel ausdrücklich keine Anwendung 
findet.15 

Die Vorschriften über die UVP dienen zwar 
allein dem Schutz der Umwelt. Dem 8. Senat 
des OVG NRW ist dennoch zuzustimmen, da 
nach den Vorgaben des Unionsrechtes der 
Schutz der Umwelt über ein fehlerfreies 
Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung 
angestrebt ist und dieses Verfahren weitest-
gehender gerichtlicher Kontrolle nicht nur durch 
die anerkannten Verbände, sondern auch durch 
die von dem Vorhaben Betroffenen unterliegen 
soll. 

 
 

Fledermauskästen und Nutzungsverzicht in 
Wäldern erfüllen die Anforderungen an 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) nicht 

Von RAin Ursula Philipp-Gerlach, 
Frankfurt am Main 

 
Ob das Aufhängen von Fledermauskästen eine 
geeignete CEF-Maßnahme i.S.d. § 44 Abs. 5 
BNatSchG darstellt, ist in den vergangenen 
Jahren zunehmend in der Fachwelt angezwei-
felt worden. Nunmehr liegt ein aktueller wissen-
schaftlich untermauerter fachlicher Kenntnis-
stand vor, aus dem sich die Ungeeignetheit 
dieser CEF-Maßnahmen ergibt: „Zur Wirksam-
keit von Fledermauskästen als vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme, Andreas Zahn und 
Matthias Hammer, Anliegen Natur 2017, S. 
27“16. Umweltvereinigungen sollten dies im 
Rahmen der Stellungnahmen zu Bauleitplänen 

                                                
15

 so § 4 Abs. 3 Satz 2 UmwRG; das Nds. OVG, Be-

schluss vom 16. November 2016 – 12 ME 132/16 –, Rn. 

62, juris, sieht die Nicht-Notwenigkeit eines Rechtswid-

rigkeitszusammenhangs als nicht zweifelsfrei gegeben an 

und führt als Argument eben jene Norm an. 
16

 http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/ 

meldungen/wordpress/fledermauskaesten/ 

und Projekt-/Vorhabenzulassungen entspre-
chend geltend machen.  

Wenn in der Rechtsprechung bislang davon 
ausgegangen wird, dass in der Fachliteratur 
anerkannt sei, dass Fledermausersatzquartiere 
von den Tieren grundsätzlich angenommen 
werden und hier stets auf eine Entscheidung 
des HessVGH aus dem Jahr e 2009 verwiesen 
wird (U. v. 21.08.2009, 11 C 318/08.T, juris, Rn 
734), muss dies mit der vorgelegten Studie nun 
revidiert werden.  

Die bereits seit etlichen Jahren erhobene Kritik 
der Unwirksamkeit von Fledermauskästen ist in 
den folgenden Jahren immer wieder in den 
Fachkreisen erörtert worden. Zumindest hat 
diese fachliche Diskussion bereits zu der aner-
kannten Vorlaufzeit von bis zu 5 Jahren geführt, 
um von einer prognostischen Wirksamkeit zum 
Zeitpunkt der Zerstörung der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte zu gelangen. Mit der nunmehr 
vorgelegten Studie ist fachlich belegt, dass das 
Aufhängen von Fledermauskästen keine geeig-
nete CEF-Maßnahme darstellt. 

Die Ausführungen der Autoren fassen die Er-
gebnisse einer Studie zur Wirksamkeit von Fle-
dermauskästen zusammen und stellen diese in 
fachlich fundierter Art und Weise in den Ge-
samtzusammenhang der ökologischen Betrach-
tung von Fledermauslebensräumen. Die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu 
den Anforderungen vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen) wird dargelegt 
und anhand dieser Maßstäbe begründet, wa-
rum das Aufhängen von Fledermauskästen 
nicht als geeignete CEF-Maß-nahmen einzustu-
fen ist. Die Autoren gelangen zu dem Ergebnis, 
dass bei Zerstörungen von Quartierbäumen von 
der Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung 
gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG Gebrauch ge-
macht werden muss (Zahn/Hammer, S. 34).  

Diesem Ergebnis liegt eine Studie mit umfang-
reiche Erhebungen zugrunde, bei denen Daten 
zu Fledermauskastengruppen abgefragt wor-
den sind (zum Studiendesign s. Zahn/Hammer,  
S. 29). Die Wirksamkeit von Fledermauskas-
tengruppen wurde von den Bayerischen Koor-
dinationsstellen für Fledermausschutz durch die 
Auswertung einer Umfrage zur Nutzung von 
Fledermauskästen in Wäldern und Parkanlagen 
überprüft. Es flossen Daten von Kastengruppen 
(mehrere Kästen im räumlichen Verbund) in 
146 Waldgebieten oder Parkanlagen mit insge-
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samt rund 6.500 Kästen ein, in denen 13 Fle-
dermausarten auftraten.  

So ist eine Erkenntnis aus dieser Studie, dass 
dann, wenn nur Verluste von Einzel- oder Paa-
rungsquartieren (und nicht von Wochenstuben-
quartieren) kompensiert werden sollen, der Ein-
satz von Kästen denkbar ist. Dies gilt jedoch 
nur, wenn entweder die betroffene lokale Fle-
dermauspopulation Kästen als Quartier bereits 
kennt oder wenn mit langer Vorlaufzeit (mehr 
als fünf Jahre) Kästen in ausreichender Zahl 
angebracht werden (Zahn/Hammer, S. 32).  

Die Autoren gelangen zu dem Ergebnis, dass 
Fledermauskästen als vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen oder auch als populations-
stützende Maßnahmen in der Regel deshalb 
nicht geeignet sind, da ihre Wirksamkeit nicht 
mit hoher Prognosesicherheit bescheinigt wer-
den kann. Es sei denn, 

- es handelt sich um Gebiete, in denen be-
reits vorhandene Vogel- und Fledermaus-
kästen von Fledermäusen angenommen 
wurden oder 

- die Kästen lange vor dem Eingriff ange-
bracht werden (mehr als 10 Jahre im Fall 
von Wochenstubenquartieren). 

Die Autoren weisen darüber hinaus auch auf 
folgendes hin: 

- „Muss im Rahmen der Eingriffsplanung der 
Verlust von Baumhöhlenquartieren kom-
pensiert werden, stellt auch der Nutzungs-
verzicht eines höhlenreichen Waldbestan-
des für die betroffenen Fledermausindividu-
en keinen kurzfristigen Ausgleich dar. Die 
bestehenden Höhlungen und Spaltenquar-
tiere werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bereits durch ansässige Fledermauspopula-
tionen und andere Tierarten genutzt und 
stehen den an anderer Stelle „ausquartier-
ten“ Fledermäusen daher nicht zur Verfü-
gung. 

- Die Entwicklung eines (zusätzlichen) natür-
lichen Baumhöhlenangebots durch Nut-
zungsverzicht nimmt in der Regel relativ 
lange Zeiträume in Anspruch und ist daher 
im Rahmen der Eingriffsplanung kaum ge-
eignet, den Ansprüchen der Fledermäuse 
sowie den rechtlichen Anforderungen in 
zeitlicher und funktionaler Hinsicht zu genü-
gen. 

- Unabhängig davon ist ein forstlicher Nut-
zungsverzicht in alten Wäldern mittel- und 
langfristig gesehen eine fachlich sinnvolle 

und wünschenswerte Maßnahme zur Erhö-
hung des Quartierangebots. 

- Zu berücksichtigen ist dabei, dass in vielen 
Wäldern die fachlich angemessene Zahl 
von sieben bis zehn Quartierbäumen bezie-
hungsweise 25 bis 30 Baumhöhlen pro 
Hektar (MESCHEDE & HELLER 2002) noch 
lange nicht erreicht ist.  

- Für die nachhaltige Förderung von Popula-
tionen der Waldfledermausarten müssen 
daher vorrangig Baumhöhlenkomplexe in 
Wäldern und Parkanlagen erhalten werden. 
Zusätzlich sollte eine hohe Anzahl höhlen-
fähiger Altbäume sowie Bäume mit entspre-
chenden Strukturen als Anwärter für zukünf-
tige Quartierbäume angestrebt werden. 
Dies kann durch Verzicht auf forstliche Nut-
zung auf Flächen entsprechender Größe er-
reicht werden. Auf der restlichen Fläche 
sollten entsprechende Waldnaturschutzkon-
zepte (…) und finanzielle Förderprogramme 
wie das Bayerische Vertragsnaturschutz-
programm Wald zum Tragen kommen.“    
(Zahn/Hammer, S. 34) 

Die derzeit noch in vielen Planungsverfahren 
gängige Praxis des Aufhängens von Fleder-
mauskästen als kurzfristig wirksame Maßnah-
me sowie die Nutzungsuntersagung in Waldflä-
chen als langfristig wirkende CEF-Maßnahme 
darzustellen, um damit den Verbotstatbestand 
des § 44 Abs. 1 Ziffer 3 BNatSchG (Beschädi-
gung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten) durch die Rodung der Bäume, zu 
verneinen, ist fachlich nicht mehr zu vertreten 
und daher rechtlich unzulässig.  

Die Vorhabenträger kommen um einen Antrag 
auf Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG und 
die Darlegung, ob die hierfür erforderlichen Vo-
raussetzungen vorliegen, nicht herum.  
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Charakteristische Arten in FFH-
Lebensraumtypen – auch ein Beitrag für 

mehr Rechtssicherheit 

von Eckhard Jedicke, Professur für Land-
schaftsentwicklung, Hochschule Geisenheim 

University, AG Naturschutz und 
Umweltprüfungen 

 
Der Artikel erschien als Editorial des Magazins 
‚Naturschutz und Landschaftspflege, Zeitschrift 
für angewandte Ökologie‘, Ausgabe 12/2017 
und verweist auf darin enthaltene Fachbeiträge, 
insbesondere auf den Text „Berücksichtigung 
charakteristischer Arten in der FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung“.  
Wir danken dem Autor für die freundliche Über-
lassung des Textes. 
 
Was haben Ziegenmelker und Heidelaufkäfer, 
Blaukehlchen und Schwarzspecht gemeinsam? 
Sie können im Rahmen einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung relevant sein, weil sie 
als „charakteristische Arten“ eines nach Anhang 
I FFH-RL zu schützenden Lebensraumtypen 
(LRT) einzustufen sind: 

 Ziegenmelker und Heidelaufkäfer, weil sie in 
den Lebensraumtypen (LRT) Sandheiden 
und Trockenrasen in Nordrhein-Westfalen 
ihren Vorkommensschwerpunkt besitzen – 
laut BVerwG-Urteil 2013 ein zentrales Krite-
rium; 

 das Blaukehlchen aufgrund der Tatsache, 
dass es einen hohen Bindungsgrad an be-
stimmte feucht-nasse LRT auszeichnet; 

 der Schwarzspecht wegen seiner Wirkung 
als Struktur- oder Habitatbildner, denn er 
schafft Baumhöhlen als den Lebensraumtyp 
prägende Strukturen in Buchenwäldern. 

Diese Kriterien gelten auf der Typebene – min-
destens eines der Attribute muss erfüllt sein, 
damit die geprüfte Art relevant wird. Auf Ob-
jektebene sind aus diesem Artenset anschlie-
ßend diejenigen zu betrachten, die im betroffe-
nen FFH-Gebiet vorkommen und zugleich eine 
Empfindlichkeit gegenüber hier vorhabenbe-
dingt relevanten Wirkfaktoren aufweisen. 

Für die Auswahl und Bewertung solcher LRT-
charakteristischen Arten liefert der erste Haupt-
beitrag eine methodische Empfehlung. Damit 
thematisieren wir einen in der Praxis bislang 
stark vernachlässigten Aspekt des europäi-
schen Naturschutzes, basierend auf einem neu 
entwickelten Leitfaden des Landes Nordrhein-

Westfalen. Die FFH-Richtlinie definiert in Art. 1 
den Erhaltungszustand eines natürlichen Le-
bensraums als „die Gesamtheit der Einwirkun-
gen, die den betreffenden Lebensraum und die 
darin vorkommenden charakteristischen Arten 
beeinflussen und die sich langfristig auf seine 
natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine 
Funktionen sowie das Überleben seiner charak-
teristischen Arten in dem in Artikel 2 genannten 
Gebiet auswirken können. Der Erhaltungszu-
stand eines natürlichen Lebensraums wird als 
‚günstig‘ erachtet, [u.a.] wenn […] der Erhal-
tungszustand der für ihn charakteristischen 
Arten im Sinne des Buchstabens i) günstig ist.“ 

Das Vorgehen kann auf andere Bundesländer 
übertragen werden. Und das wäre dringend 
nötig – aus fachlichen Erwägungen wie aus 
Gründen der rechtlichen Planungssicherheit für 
die Vorhabenträger. Eines aber ist dabei ins 
Auge zu fassen: Die Umsetzung der FFH-
Richtlinie verfolgt in aller Regel einen sehr sta-
tischen Ansatz – erhalten werden soll (muss) 
das Vorkommen an einem Ort in einem günsti-
gen Erhaltungszustand. Wir bewegen uns aber 
in vom Menschen durch Nutzung über Jahr-
hunderte, ja Jahrtausende geschaffene Kultur-
landschaften. Sie sind einem permanenten dy-
namischen Wandel unterworfen. Hierfür liefert 
in diesem Heft die Analyse von Daten aus dem 
20. Jahrhundert für den Spitzberg bei Tübingen 
einen beeindruckenden Beleg. Die Änderungen 
der Landnutzung zeigten dort zugleich einen 
gravierenden Einfluss auf die vorkommenden 
Tagfalter und Widderchen – ihre Artenzahl 
nahm binnen 100 Jahren um genau ein Drittel 
ab. Nicht erfasst sind die quantitativen Ände-
rungen der Biomasse, welche unter dem 
Schlagwort des „Insektensterbens“ aktuelle 
sogar Eingang in die Publikumspresse, Fernse-
hen und Politik gefunden hat.  

Unabhängig von der diskutierten statistischen 
Basis und der Verallgemeinerungsfähigkeit: Der 
gravierende Verlust an Insekten-Biomasse ge-
rade in den Agrarlandschaften ist Fakt – wie 
stark auch immer er im konkreten Fall sein 
mag. Die Ausräumung, Düngung und Begiftung 
der Ackergebiete kann nicht folgenlos sein. 
Insektenfressern geht damit schlicht das Futter 
aus. Solche Entwicklungen aber erfasst auch 
die FFH-Richtlinie und ihre Umsetzung mit der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht: Sie fokussie-
ren auf Einzelobjekte auf Art- bzw. LRT-Niveau. 
Keine Frage, Beides ist richtig und wichtig. Aber 
das genügt nicht. Wir brauchen in Biodiversi-

https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Beruecksichtigung-charakteristischer-Arten-in-der-FFH-Vertraeglichkeitspruefung,QUlEPTU2MDU1NTUmTUlEPTgyMDMw.html?UID=87044C784335970336AB3611423F1EE1374019E077E518
https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Beruecksichtigung-charakteristischer-Arten-in-der-FFH-Vertraeglichkeitspruefung,QUlEPTU2MDU1NTUmTUlEPTgyMDMw.html?UID=87044C784335970336AB3611423F1EE1374019E077E518
https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Beruecksichtigung-charakteristischer-Arten-in-der-FFH-Vertraeglichkeitspruefung,QUlEPTU2MDU1NTUmTUlEPTgyMDMw.html?UID=87044C784335970336AB3611423F1EE1374019E077E518
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täts- und Nachhaltigkeitsstrategien neben den 
vorhandenen Indikatoren zum Artenverlust mit 
Blick überwiegend auf die gefährdeten, selte-
nen Arten dringend Ergänzungen.  

Gut, dass die Europa-Parlamentarier gerade 
jetzt eine Post-2020-Strategie für die Biodiversi-
tät gefordert haben. Diese muss solche Punkte 
aufgreifen und die konsequentere Umsetzung 
der Naturschutz-Richtlinien durch weitere Maß-
nahmen ergänzen. Die Gemeinsame Agrarpoli-
tik (GAP) und eine zusätzliche EU-
Naturschutzfinanzierung müssen als Schlüsse-
linstrumente der Umsetzung gestaltet werden. 
 
Unter https://www.nul-online.de/abo kann ein 
kostenloses Probeheft der Zeitschrift angefor-
dert werden. 

 
 

Hinweis 

Zentrales UVP-Portal soll die Beteiligung 
erleichtern 

Nach neuem europäischem Recht und der ent-
sprechenden gesetzlichen Umsetzung in 
Deutschland ist die Öffentlichkeit über sämtli-
che Zulassungsverfahren mit Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) elektronisch an zentraler 
Stelle zu unterrichten. Die neue EU-UVP-
Richtlinie 2014/52/EU sieht nun Änderungen 
bei der verfahrensintegrierten Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Rahmen der UVP vor. Unter ande-
rem wird zum Beispiel in Art. 6 Abs. 5 der EU-
Richtlinie 2014/52/EU darauf verwiesen, dass 
die „einschlägigen Informationen der Öffentlich-
keit auf der angemessenen Verwaltungsebene 
elektronisch zugänglich“ gemacht werden sol-
len, „wenigstens über ein zentrales Portal oder 
über einfach zugängliche Zugangspunkte“. 

Daher haben sowohl der Bund (www.uvp-
portal-bund.de) als auch die 16 Bundesländer 
gemeinsam (www.uvp-verbund.de) neue In-
ternetportale für Informationen über Umweltver-
träglichkeitsprüfungen entwickelt. Sie sollen 
künftig über sämtliche Zulassungsverfahren mit 
Umweltverträglichkeitsprüfungen Auskunft ge-
ben. Darin sind Informationen über alle laufen-
den UVP-pflichtigen Verfahren zu finden, so-
bald das öffentliche Beteiligungsverfahren be-
gonnen wurde: Um welche Art von UVP-
pflichtigem Vorhaben geht es, welche Behörde 
führt das Verfahren durch, wo und wann kön-
nen Unterlagen eingesehen werden? In diese 
elektronische Portale werden außerdem UVP-

Berichte, in denen die Umweltauswirkungen 
eines Vorhabens beschrieben werden, ent-
scheidungserhebliche Berichte und Empfehlun-
gen sowie die Entscheidungen zur Zulassung 
oder Ablehnung der Vorhaben eingestellt. 

Grundsätzlich dienen Umweltverträglichkeits-
prüfungen dazu, die Umweltauswirkungen be-
stimmter Vorhaben in einem öffentlichen Ver-
fahren frühzeitig zu ermitteln, zu beschreiben 
und zu bewerten. Diese sind in Deutschland in 
die laufenden Zulassungsverfahren, etwa nach 
Immissionsschutz-, Fernstraßen- oder Berg-
recht integriert.  

 
 

Buchbesprechungen 

1. Jarass Hans D., BImSchG, Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz, Kommentar, 12. Auflage 
2017, C.H. Beck, € 149,00 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz ist ein 
zentraler Bestandteil des Umweltrechts. Dane-
ben enthält es das Recht der gefährlichen An-
lagen und damit auch ein Kernstück des öffent-
lichen Wirtschaftsrechts. Der Standardkommen-
tar gibt praxisnahe Antworten auf die zahlrei-
chen Auslegungsfragen. 
Der Kommentar versteht sich als systemati-
scher Kommentar, in dem nicht Absatz für Ab-
satz einer Vorschrift behandelt wird. Vielmehr 
wird durchgängig inhaltlich gegliedert und sach-
lich Zusammengehörendes zusammengefasst. 
Diese Neuauflage enthält so viele Änderungen, 
wie das noch bei keiner Neuauflage der Fall 
war. So greift sie sowohl die des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes auf (betrifft fast 40 
Vorschriften) als auch diejenigen, die sich durch 
die Umgestaltung des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetz ergeben. Berücksichtigt werden weiter 
die Novellierungen und Neufassungen diverser  
immissionsschutzrechtlichen Rechtsverordnun-
gen. Darüber hinaus werden die zwischenzeit-
lich ergangene Rechtsprechung und die er-
schienene Literatur eingearbeitet. 
 
2. Stelkens, Bonk, Sachs, VwVfG, Verwal-
tungsverfahrensgesetz, Kommentar,  
9. Auflage 2018, CH. Beck, € 199,00 

Vier Jahre nach der 8. Auflage legen Heraus-
geber, Autoren und Verlag die 9. Auflage vor. 
Seit der Vorauflage hat nur Art. 20 des Geset-
zes zur Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens eine wesentliche Fortentwicklung des 
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VwVfG erfahren. Im Zusammenhang mit der 
Regelung zum vollständig automatisierten Er-
lass eines Verwaltungsakts wurden die §§ 24 
und 41 geändert sowie der neue § 35 a einge-
fügt:  
§ 35a Vollständig automatisierter Erlass ei-
nes Verwaltungsaktes 
Ein Verwaltungsakt kann vollständig durch au-
tomatische Einrichtungen erlassen werden, 
sofern dies durch Rechtsvorschrift zugelassen 
ist und weder ein Ermessen noch ein Beurtei-
lungsspielraum besteht. 

Dementsprechend umfassend kommentiert sind 
die aktuellen Entwicklungen zum e-Govern-
ment, insbesondere die neuen Regelungen 
zum oben dargestellten automatisierten Erlass 
und zur Bekanntgabe über das Internet von 
Verwaltungsakten.  
Darüber hinaus erläutert die 9. Auflage weiter 
zahlreiche Neuerungen im Verfahrensrecht, 
einschließlich der Änderungen wichtiger Fach-
gesetze, etwa im Baurecht und Umweltrecht.  
 
3.  Storm/Bunge (Hg.), Handbuch der Um-
weltverträglichkeitsprüfung 
Loseblattwerk, rund 8590 S. in 5 Ordnern, 
Erich-Schmidt-Verlag, € (D) 199,-, Stand: 
10/2017 

Zitate aus dem Text des Verlages: 
„Im bewährten Handbuch der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (HdUVP) finden Sie alles, was 
Sie zur UVP und der SUP wissen müssen. Ne-
ben einer umfassenden Kommentierung des 
UVPG enthält es: 

 methodische und verfahrensbezogene Dar-
stellungen einzelner Themenbereiche bzw. 
der Anforderungen einzelner Vorhabensar-
ten, 

 Erläuterungen zu den Verfahrensabläufen, 
Prüfungsmethoden und -inhalten, 

 vergleichende Darstellungen der Prüfverfah-
ren, 

 Empfehlungen für die Praxis (z. B. des Gut-
achters), 

 alle relevanten Rechtsgrundlagen von Bund 
und Ländern, aus dem europäischen und 
internationalen Recht im Wortlaut, 

 eine überblicksartige Zusammenstellung der 
Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Ar-
beitshilfen 

 zur UVP, zur SUP, zur FFH-VP und zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung,aktuelle Informationen über die Wei-
terentwicklung der UVP und SUP, vor allem 
über Änderungen der Rechtsgrundlagen 
und Verwaltungsvorschriften. Das „HdUVP" 
berücksichtigt auch die in der UVP und SUP 
ggf. eingeschlossene FFH-Verträglichkeits-
prüfung. Es informiert fundiert und verständ-
lich über alle Phasen der Prüfverfahren aus 
rechtlicher, geowissenschaftlicher, ökologi-
scher, planerischer und technischer Sicht. 

Die 5. Lieferung 2017 enthält vor allem einen 
Beitrag von Prof. Dr. W. Wende, Dr. J. Albrecht 
und Prof. Dr. C. Schmidt, Dresden, die sich 
eingehend mit dem Thema ,,Klimawandel und 
Klimaanpassung in der Umweltprüfung von 
Raumordnungs- und Bauleitplänen" befassen. 
… Beigefügt sind daneben die "Aktuellen Ent-
wicklungen" für den Zeitraum Juni bis Septem-
ber 2017 von Prof. Dr. Bunge. …“ 

Alle Bezieher dieses Werkes erhalten kosten-
freien Zugriff auf die Umweltrechtsdatenbank 
UMWELTdi$itol.de - mit ausgewählten Vor-
schriften des allgemeinen Umweltrechts der 
EU, des Bundes und der Länder. 
 
Bestellmöglichkeit onIine unter 
www.ESV.inf0~9783 503 02709 5 
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Das IDUR-Team wünscht 

frohe Weihnachten und 

ein gutes Jahr 2018! 

__________________________________ 
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